
   

 

SICHERHEIT AUF DER AARE – ALLES AUF EINEN BLICK 
Stand: 10.06.2026 
 

 

GILT FÜR GEWÄSSERNUTZER VON: 

Gummibooten • Badegeräten • SUP’s • Kanus/Kajaks • Ruderboote •  
Motorboote bis 8 PS 

 

ALLGEMEINE GESETZE & REGELN 

• Name + Adresse müssen gut sichtbar auf jedem Boot/Badegerät stehen 
(Telefonnummer freiwillig) 

• Kursschiffen immer freie Fahrt lassen  
– nie in der Schifffahrtslinie unkontrolliert treiben lassen 

• Alkohol: Fahrfähigkeit muss gesetzlich jederzeit gewährleistet sein 
• 25 m Abstand zu Schilf- und Binsengewächsen 
• Kinder sollen immer eine Rettungsweste tragen 

 

GUMMIBOOTE & BADEGERÄTE 

• Keine Pflicht für das Tragen von Rettungswesten 
• Empfehlung: Rettungsweste immer tragen 
• Ruder mitnehmen, um manövrierfähig zu bleiben 

 

STAND-UP-PADDLE (SUP) 

• Schwimmhilfe (mind. 50 N) muss mitgeführt werden 
• Ruder ist Pflicht 
• Empfehlung: Schwimmhilfe immer tragen 

 

KANUS / KAJAKS 

• Schwimmhilfe (mind. 50 N) muss mitgeführt werden 
• Ruder gehört zur Ausrüstung 

 

RUDERBOOTE 

• Müssen immatrikuliert sein 
• Rettungswesten (75 N) für alle Personen an Bord mitführen 
• 0,5 Promille Alkoholgrenze 
• Kein Mindestalter / Aufsichtspflicht der Eltern / der verantwortlichen Person 
• Mindestausrüstung mitführen 

 



   

MOTORBOOTE BIS 8 PS  

• Müssen immatrikuliert sein 
• Fahren ab 14 Jahren erlaubt 
• Rettungswesten (75 N) für alle Personen an Bord mitführen 
• 0,5 Promille Alkoholgrenze 
• Mindestausrüstung mitführen 

 

WICHTIG 

Die Aare ist ein Fliessgewässer – Strömung, Kälte, Hindernisse und Schiffsverkehr 
werden oft unterschätzt. 
Bitte handeln Sie vorausschauend, rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst. 

 


